
   Stadt Treuchtlingen

Satzung

zur  Aufhebung  der  „Vorkaufssatzung  über  ein  besonderes  Vorkaufsrecht  an
unbebauten Grundstücken im Bereich des Bebauungsplans TR 06 „Gebiet zwischen
Hahnenkammstraße und Grüntäleinstraße“ 

Die  Stadt  Treuchtlingen  erlässt  aufgrund  des  Art.  23  der  Gemeindeordnung  für  den
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl.
S.796, Bay RS 2020 -1-1-I), das zuletzt durch Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Juli
2022 (GVBl. S. 374) geändert worden ist folgende Satzung: 

§ 1 Satzungsziel

Die  Vorkaufssatzung  der  Stadt  Treuchtlingen  über  ein  besonderes  Vorkaufsrecht  an
unbebauten  Grundstücken  im  Bereich  des  Bebauungsplans  TR  06  „Gebiet  zwischen
Hahnenkammstraße und Grüntäleinstraße“,  beschlossen in  der  Sitzung des Stadtrates
Treuchtlingen  am  21.03.2019,  öffentlich  bekannt  gemacht  am  20.04.2019,  wird
aufgehoben. 

§ 2 Inkrafttreten

Die Aufhebungssatzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Treuchtlingen, den 30.11.2022

STADT TREUCHTLINGEN

Dr. Dr. Kristina Becker
Erste Bürgermeisterin

Bekanntmachungsvermerk:

Die Satzung über die Aufhebung der Vorkaufssatzung nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB über
ein besonderes Vorkaufsrecht an unbebauten Grundstücken im Bereich des Bebauungsplans TR 06
„Gebiet  zwischen Hahnenkammstraße und Grüntäleinstraße“  wurde  am Montag,  05.12.2022 im
Rathaus  Treuchtlingen,  Hauptstraße  31,  Treuchtlingen,  Zimmer  22  (Stadtbauamt),  zur
Einsichtnahme  niedergelegt  und  die  Niederlegung  in  dem  für  amtliche  Bekanntmachungen
bestimmten Teil des „Treuchtlinger Kuriers“ vom Samstag, 03.12.2022, bekanntgemacht. 

Treuchtlingen, den 06.12.2022
STADT TREUCHTLINGEN

Dr. Dr. Kristina Becker
Erste Bürgermeisterin




